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Neubrandenburg, 29.04.09 
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Oberbürgermeister 
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Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Stadtvertretung beschließt in Ihrer Sitzung am 28.05.09 das Integrierte Handlungskonzept 

(IHK) für das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ in seiner Fassung April 2009 als 
Handlungsgrundlage. Der treuhänderische Sanierungsträger wird mit der periodischen 
Qualifizierung des IHK beauftragt.  

 
2. Das Programm ist in die Berichtspflicht des treuhänderischen Sanierungsträgers gegenüber der 

Stadtvertretung zu integrieren.  
 
3. Die Ergebnisse des IHK werden bei der Fortschreibung des ISEK Gesamtstadt und des 

Stadtteilkonzeptes „Altstadt“ sowie bei der Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplanes 
„Altstadt“ berücksichtigt.  

 
4. Der treuhänderische Sanierungsträger wird mit der umfassenden Öffentlichkeitsarbeit zu den 

Zielsetzungen des Programms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ im Fördergebiet „Altstadt“ der 
Stadt Neubrandenburg beauftragt.  

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
- keine 
- erst bei Umsetzung der im IHK vorgesehenen Maßnahmen mit Trägerschaft der Stadt 

Neubrandenburg bzw. Finanzierungsanteilen aus den Förderprogrammen. 
 
 
Begründung: 
 
Im Jahr 2008 hat der Bund das neue Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgelegt. 
Die grundsätzlichen Ziele und die Rahmenbedingungen wurden in der Begründung zur 
Beschlussvorlage 699/45/09, Drucksache IV/1223-Festlegung des Fördergebietes, bereits gegeben. 
Hierauf wird Bezug genommen.  
 
Nunmehr liegt auch die Bewilligung für das Programmjahr 2009 in Höhe von 390.000,00 EUR vor, so 
dass für den Zeitraum 2008 bis 2013 der Stadt Neubrandenburg insgesamt 720.000,00 EUR aus dem 
Programm zur Verfügung stehen, wobei darin ein Eigenanteil von 1/3 der Stadt Neubrandenburg 
enthalten ist.  
 
Unter Berücksichtigung der Kernaussagen des ISEK, der Ergebnisse der Fortschreibung des 
städtebaulichen Rahmenplanes sowie von Fachgutachten, wie dem Kommunalen 
Einzelhandelsgutachten für die Stadt Neubrandenburg, unter besonderer Berücksichtigung der 
wohnungsnahen Versorgung in den Stadtteilen, wurde ein IHK aufgestellt, das die Grundlage des 
weiteren Handelns bildet.  
Dabei ist, unter Berücksichtigung der Idee der Einrichtung eines PPP-finanzierten Verfügungsfonds 
und der zielgerichteten Aufwertung besonderer städtebaulicher Bereiche, eine periodische 
Qualifizierung und inhaltliche Ergänzung des IHK’s unausweichlich.  
 
Mit der regelmäßigen Überarbeitung der Programmziele können definierte Zielsetzungen ergänzt, 
Maßnahmen untersucht und das Spektrum der Projekte, die aus dem Programm unterstützt werden, 
weiter entwickelt und dem jeweiligen Erkenntnisstand angepasst werden.  
 
 
Anlage: 
- Integriertes Handlungskonzept, Stand: April 2009 

Anlage.pdf
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